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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 
Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 

spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

in der  ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
  zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-
beginn. 
in der    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

€ (ohne Umsatzsteuer)
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt    Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht. 

Am Fort Zinna 7, 04860 Torgau
Justizvollzugsanstalt Torgau Sozialtherapie

KW _______________

09.08.2019

KW _______________

30.04.2020

Vergitterungen 1.BA

19A60097

 Termine für Einzelabschnitte (Herstellung,Montage) werden zur Bauanlaufberatung,  festgelegt.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der 
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf

 
Tage.

 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
 

 Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusätzlichen Vertragsbe-
dingungen findet keine Anwendung.

 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B) 
 

 Für Mängelansprüche ist Sicherheit zu leisten. 

 Die Höhe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen. 

 

6 - 9   - frei -  

 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

10.1 Medienverbrauch
Baustrom und Bauwasser werden bereitgestellt. Für den Verbrauch werden 0,4 % der
Abrechnungssumme einbehalten. Dem AN steht es frei durch eigene Messungen den tatsächlichen
Verbrauch nachzuweisen.
10.2 Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkendiagramm über seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen
Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei
Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist
der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 12
Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2 Fertigungen zu
übergeben.
10.3 Fristen / Terminüberwachung
Die Termine werden anhand eines Netzplanes überwacht. Der Auftragnehmer erhält von jedem
Berechnungslauf eine Terminliste. Die Terminliste ist im notwendigen Umfang, mindestens jedoch
monatlich mit dem Auftraggeber abzusprechen.
10.4 Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig
durchführt, einen geeigneten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich am Donnerstag statt.
10.5 Bautagesberichte
Der Auftragsnehmer ist zur täglichen Führung eines Bautagesberichtes verpflichtet. Weiterhin hat
der Auftragsnehmer diese unaufgefordert wöchentlich der Objektüberwachung zur Bestätigung
vorzulegen.
Mindestangaben sind: Datum, Wetter, Arbeitskräfte- und Geräteeinsatz, durchgeführte Arbeiten,
besondere Vorkommnisse.
Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
----- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -----




